
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/11/9 6Ob210/06k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.2006

Norm

ZPO §169

Rechtssatz

Die Erklärung, den Fortsetzungsantrag zurückzuziehen, bedeutet nicht, dass neuerlich Ruhen des Verfahrens eintritt.

Entscheidungstexte

6 Ob 210/06k

Entscheidungstext OGH 09.11.2006 6 Ob 210/06k
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